
Förderauskunft & Beratung:
T 05 9434 903

1. Bildungsscheck
Der Bildungsscheck ist eine Maß-
nahme zur finanziellen Unterstüt-
zung für Arbeitnehmer/innen und
Freie Dienstnehmer/innen, die sich
beruflich bei einem anerkannten
Bildungsträger fortbilden. Zuschüsse
zu Kursgebühren, Schulgeldern und
Fahrtkosten, welche aus Mitteln des
Landes Kärnten finanziert und von
der Arbeiterkammer Kärnten admi-
nistriert werden, können für eine
Reihe von Weiterbildungsmaßnah-
men gewährt werden:
•Kurse zur Hebung der beruf-

lichen Qualifikation
•Sprach- und EDV-Kurse
•Meister- und Werkmeisterschulen

(auch ganztägig)
•Bauhandwerkerschulen 

(Polierschulen)
•Vorbereitungskurse zur Meister-

oder Konzessionsprüfung
•Vorbereitungskurse zur 

Lehrabschlussprüfung
•Vorbereitungslehrgänge 

für die Berufsreifeprüfung
•Fachakademien
•EU-Fortbildungsmaßnahmen

Förderungen betreffend das Jahr 
2008 müssen bis spätestens 
30. September 2009 bei der Arbei-
terkammer in Klagenfurt oder bei 
den Bezirksstellen der Arbeiter-
kammer eingereicht werden. 
Anträge unter: kaernten.arbeiter
kammer.at/foerderungen

2. Fahrtkostenzuschuss
Der Fahrtkostenzuschuss kann von 
berufstätigen Abendschüler/innen 
beantragt werden.
Auskünfte: Arbeiterkammer in
Klagenfurt bzw. bei den Bezirks-
stellen der Arbeiterkammer,
T 050 477 2306

3. Förderung durch das AMS
Grundsätzlich fördert das Arbeits-
marktservice Kärnten Aus- und 
Weiterbildung, um bei arbeitslosen 
Personen die Vermittlungsaussichten 
zu verbessern. Grundlegende Vor-
aussetzung für eine Förderung der 
Kurskosten ist die rechtzeitige
Kontaktaufnahme mit dem/derAMS-
BeraterIn in der zuständigen regio-
nalen Geschäftsstelle vor Kursbeginn 
sowie eine Beurteilung der arbeits-
marktpolitischen Verwertbarkeit der 
ausgewählten Kursmaßnahmen. 
Näheres erfahren Sie auf 
www.ams.at oder in den regionalen

Geschäftsstellen des Arbeitsmarkt-
service Kärnten

4. Begabtenförderung
Für Lehrabsolvent/innen mit „ausge-
zeichneter“ Lehrabschlussprüfung
(Achtung: Einreichungen nur bis
15. 12. 2009 möglich) und vor Voll-
endung des 35. Lebensjahres.
Gefördert werden Bildungsmaßnah-
men zum Zweck des späteren
Selbstständigwerdens (z. B.
Vorbereitung auf Meisterprüfung,
Befähigungsprüfung, Unternehmer-
prüfung u. ä.) und fach- und berufs-
einschlägige Höherqualifizierungen
(wie z. B. der Besuch einer WIFI
Fachakademie, einer Werkmeister-
schule etc.) sowie die Vorbereitung 
auf die Berufsreifeprüfung.

Auskünfte zur Begabtenförderung:
Fr. Roswitha Hinterstein
IFA-Verein
T 01 5451671 35
hinterstein@ifa.or.at oder bei der
Wirtschaftskammer Kärnten
Fr. Camilla Trampitsch
T 05 90904 855
camilla.trampitsch@wkk.or.at

5. Bildungsdarlehen
Seit 2005 können Bauspardarlehen
bis zu einer Höhe von 22.000,- Euro
auch für Ausbildungszwecke ver-
wendet werden. Bei Vorliegen von
Bürgschaften können sogar noch
höhere Darlehen beantragt werden.
Die Zweckwidmung, ob das Geld
für die Veränderung der Wohnsitua-
tion, Altersvorsorge oder Aus- und
Weiterbildungen verwendet wird,
muss erst bei der Aufnahme des
Darlehens – und nicht bereits bei
Abschluss des Bausparvertrages –
festgesetzt werden.
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei
jeder österreichischen Bausparkasse.

6. Steuerliche Absetzbarkeit 
Unselbstständige Erwerbstätige 
können ihre Aus-, Weiterbildungs- 
und Umschulungskosten (d. h. die
Bruttobeträge der Rechnungen) als
Werbungskosten in der Jahres-
steuererklärung Anführen und beim 
zuständigen Wohnsitzfinanzamt 
beantragen.

Förderauskunft & Beratungen: 
T 05 9434 903
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Förderungen

Förderungen von Aus- und Weiterbildung

Für Privatpersonen bzw. 
Privatzahler



1. Qualifizierungsförderung 
für Beschäftigte
In der aktuellen Förderperiode
können Dienstgeber/innen für ihre
Mitarbeiter/innen Kurskostenförde-
rungen erhalten.

1.1. Durch das AMS
Förderschwerpunkt bilden insbe-
sondere Arbeitnehmer/innen mit 
einem Lebensalter von über 45 
Jahren. Für diesen Personenkreis 
besteht zusätzlich die Möglichkeit 
einer Personalkostenförderung.
Weiters sind Frauen unter 45 Jahren 
förderbar, wenn die höchste abge-
schlossene Ausbildung eine Lehre 
oder mittlere Schule nicht übersteigt, 
sowie Wiedereinsteiger/innen, wenn
mind. eine 6-monatige Unterbre-
chung der vollversicherungspflichti-
gen Erwerbstätigkeit auf Grund von 
Kinderbetreuungspflichten vorliegt 
und die Arbeitsaufnahme nicht län-
ger als ein Jahr zurückliegt.

Informieren Sie sich rechtzeitig vor
Kursbeginn über die detaillierten
Förderbedingungen!

Auskünfte und Begehrensformulare
erhalten Sie beim 
IFA Kärnten –
Unternehmensberatung GmbH
T 0463 3831 DW 9156, 9159,
9166 oder 9167
www.ifa.or.at

1.2. Durch das Land Kärnten
Arbeitnehmer/innenförderung 
(finanziert aus Mitteln des Landes
Kärnten): Förderschwerpunkt bilden  
Arbeitnehmer/innen unter 45 Jah-
ren. Frauen sind förderbar ab einer 
Mindestqualifikation mit Matura-
abschluss. Männer sind förderbar 
ab einer Mindestqualifikation mit 
Lehrabschluss. 
Auskünfte und Begehrensformulare
erhalten Sie unter 
T  050 536 30667
www.bildungsland.at

2. Kleinstgewerbeförderung
Der KWF fördert bei Betrieben bis 9 
Mitarbeiter/innen die Weiterbildung 
der Unternehmerin/des Unter-
nehmers. Von den anrechenbaren 
Weiterbildungskosten (mind. 
E 1.000,- bis max. E 4.000,-) 
können 50 % als nicht rückzahl-
barer Zuschuss gewährt werden.
Auskünfte: www.kwf.at oder 
Servicezentrum der
Wirtschaftskammer Kärnten
T 05 90904 730 oder 732
F 05 90904 734

3. Bildungskarenz plus
Eine Alternative zur Freisetzung  
bewährten Personals. Für Unterneh-
men gibt es ab 01. 01. 2009 diese 
neue Möglichkeit der Förderung.
Auskünfte: www.ams.at 

4. Kurzarbeit
Dies ist eine Möglichkeit Beschäf-
tigungen bei unvorhersehbaren und 
vorübergehenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten zu sichern. 
Kurzarbeit ist die befristete Herab-
setzung der Normalarbeitszeit auf 
Grundlage einer Sozialpartner-
vereinbarung.
Auskünfte: www.ams.at

5. Förderung von Lehrlingen
Bei Lehrlingen können gemäß dem 
Berufsausbildungsgesetz zwischen-
betriebliche, das Berufsbild ergän-
zende bzw. über das Berufsbild 
hinausgehende Zusatzausbildungen 
gefördert werden.
Auskünfte: www.wko.at

6. ServiceGutscheine der 
Wirtschaftskammer Kärnten
Die Wirtschaftskammer Kärnten 
bietet allen Mitgliedern einen Wei-
terbildungsscheck „WIFI-Kurs Ihrer 
Wahl“ der für Aus- und Weiterbil-
dung im WIFI Kärnten eingelöst 
werden kann. Der Gutschein kann 
bei Frau Eva Kreutz unter 
Tel. 05 90904 275,
eva.kreutz@wkk.or.at  
angefordert werden.
Auskünfte: www.wifikaernten.at
Tel. 05 9434 914

7. Steuerliche Absetzbarkeit 
Unternehmer/innen können Auf-
wändungen für ihre berufliche Aus 
und Weiterbildung als Betriebsaus-
gabe steuerlich absetzen. 
(Außerbetrieblicher) Bildungsfreibe-
trag und Bildungsprämie:
Unternehmer/innen, die in die 
Aus- und Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter/innen investieren, können im 
Rahmen ihrer Jahressteuererklärung 
zusätzlich zu den tatsächlichen Auf-
wändungen für die Mitarbeiteraus- 
und –weiterbildung einen Bildungs-
freibetrag iHv maximal 20 %
der angelaufenen Kosten geltend 
machen, sofern die Bildungsmaß-
nahmen im betrieblichen Interesse 
sind. Der Bildungsfreibetrag hat die 
Wirkung einer fiktiven Betriebsaus-
gabe. Die Förderung der Investitio-
nen in die Weiterbildung der Mitar-
beiter/innen soll den Ausbildungs-
stand der Belegschaft verbessern.
Die heimischen Betriebe sollen 
damit ihre Position im nationalen 
und internationalen Wettbewerb 
stärken können. Alternativ zum Bil-
dungsfreibetrag können Unterneh-
mer/innen für die außerbetriebliche 
Mitarbeiteraus- und -weiterbildung 
eine Bildungsprämie iHv 6 % der 
angefallenen Kosten in Anspruch 
nehmen. Die Bildungsprämie wird 
dem Abgabenkonto gutgeschrieben.

Weitere steuerliche Informationen
unter:
www.wko.at/steuern
www.bmf.gv.at/steuern

Förderauskunft & Beratung:
WIFI Kärnten
Ing. Mag. (FH) Jürgen Kühnel
T 05 9434 914

Übersichtsseiten zu
Bildungsförderungen im Internet:
www.berufsinfo.at
www.kursfoerderung.at
www.wifikaernten.at

Frauenförderung:
www.frauen.ktn.gv.at

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Stand: Oktober 2009
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Für Unternehmen


